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Stand zu den Beschlüssen zu den Satzungsänderungen in den 

Mitgliederversammlungen vom 04.12.2023 und 30.04.2024
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§ 7 Abs. 5 (Stand Mai 2024 nach Satzungsanpassung)  

In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme und kann sich im Verhinderungsfall durch ein anderes 

ordentliches Mitglied vertreten lassen. Abweichend hiervon gilt im Fall verbundener Unternehmen: Ist das beherrschende Mitglied der 

Unternehmensgruppe ordentliches Mitglied, so stehen alle Stimmrechte der in der Unternehmensgruppe verbundenen ordentlichen 

Mitglieder dem beherrschenden Mitglied zu und werden durch das beherrschende Mitglied einheitlich ausgeübt. Den beherrschten 

Unternehmen der Unternehmensgruppe steht daneben kein eigenes Stimmrecht zu. [……..] Der Unternehmensgruppe stehen 

grundsätzlich mindestens eine Stimme sowie höchstens sechs Stimmen in der Mitgliederversammlung zu, die wie folgt gebildet 

werden: Je 17.500,00 Euro Mitgliedsbeitrag steht der Unternehmensgruppe eine Stimme zu, d.h. bis zur summierten 

Beitragsobergrenze können einer Unternehmensgruppe bis zu sechs Stimmen zustehen.

VDM-Satzung: Eintragung ist erfolgt…es ist eine erneute Anpassung notwendig 
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§7 Abs. 5 (neu) 

In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme je angefangene 17.500,00 Euro Mitgliedsbeitrag, 

höchstens jedoch 6 Stimmen, und kann sich im Verhinderungsfall durch ein anderes ordentliches Mitglied vertreten lassen. 

Abweichend hiervon gilt im Fall verbundener Unternehmen. Ist das beherrschende Mitglied der Unternehmensgruppe ordentliches 

Mitglied, so stehen alle Stimmrechte der in der Unternehmensgruppe verbundenen ordentlichen Mitglieder dem beherrschenden 

Mitglied zu und werden durch das beherrschende Mitglied einheitlich ausgeübt. Den beherrschten Unternehmen der 

Unternehmensgruppe steht daneben kein eigenes Stimmrecht zu. [……..] Der Unternehmensgruppe stehen grundsätzlich mindestens 

eine Stimme sowie höchstens sechs Stimmen in der Mitgliederversammlung zu, die wie folgt gebildet werden: Je angefangene

17.500,00 Euro Mitgliedsbeitrag steht der Unternehmensgruppe eine Stimme zu, d.h. bis zur summierten Beitragsobergrenze können 

einer Unternehmensgruppe bis zu sechs Stimmen zustehen. 

Satzung: Vorschlag Ergänzung Wortlaut § 7 Abs. 5 zur Klarstellung 
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Satzungsänderung: Beschluss zur Änderung § 7 Abs. 5 

„ Mitgliederversammlung - Stimmrechte“ zur Klarstellung des zuvor Beschlossenen

TOP 4.2.
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Beschluss zur Satzungsänderung
§ 7 (5) „Die Mitgliederversammlung“

Neu: § 7 (5)
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme je angefangene 
17.500,00 Euro Mitgliedsbeitrag, höchstens jedoch 6 Stimmen, und kann sich im Verhinderungsfall 
durch ein anderes ordentliches Mitglied vertreten lassen…
…Je angefangener 17.500,00 Euro Mitgliedsbeitrag steht der Unternehmensgruppe eine Stimme zu, 
d.h. bis zur summierten Beitragsobergrenze können einer Unternehmensgruppe bis zu sechs 
Stimmen zustehen.

Ich stimme der nachfolgenden Änderung bzw. Ergänzung in § 7 Abs. 5 zu. 

Es handelt sich um eine Klarstellung der im Mitgliederkreis in Q4, 2023 im Detail abgesprochenen 
und beschlossenen Zielsetzung: „1 Stimme je angefangene € 17.500 Mitgliedsbeitrag“ und 
„Deckelung der Stimmanzahl bei 6 Stimmen“.
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